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Urheberrechte von Architekten gelten nur für einzigartige Bauwerke 

 

„Architekten sollten es mit dem Urheberrecht nicht übertreiben“, rät der Kölner 

Rechtsanwalt Edwin Wacht, Betreiber des Internetportals Baurecht.de und Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) im Deutschen 

Anwaltverein (DAV). Vielen ist gar nicht bewusst, dass mit dem Urheberrecht eine 

massive Beschränkung des Eigentümers verbunden ist. Dieser darf nämlich nicht mehr 

über sein Haus nach Belieben verfügen, und zwar bis zu 70 Jahre nach dem Tod des 

Urhebers. Wegen dieser Auswirkungen auf das Eigentumsrecht wird ein Urheberrecht an 

Bauwerken auch nur ganz ausnahmsweise angenommen. Ein neues Urteil des Frankfurter 

Landgerichts (Aktenzeichen 2-03 O 295/09.) bestätigt diese Einschätzung.  

 

In jüngster Zeit streiten Planer und deren Erben spektakulär um Urheberrechte, 

beispielsweise am neuen Berliner Hauptbahnhof oder auch beim Umbau der einstigen 

Frankfurter Großmarkthalle zur Europäischen Zentralbank; im zweiten Fall redet auch 

noch der Denkmalschutz mit. Das sind aber außergewöhnliche Großbauten von 

internationalem Rang, bei denen man Urheberrechte durchaus annehmen kann. Ganz 

anders verhält es sich bei normalen Wohn- und Geschäftshäusern. Damit ein 

Urheberrecht tatsächlich in Betracht kommt, bedarf es außergewöhnlicher Ideen. Gute 

Gestaltung allein reicht nicht aus. 

 

Der Trend zur allgemeinen Reklamierung des Urheberrechts verunsichert nicht nur 

potenzielle Bauherren, die sich gar nicht erst auf Vertragsabschlüsse mit selbstbewussten 

Planern einlassen, die bereits im Entwurfsstadium auf ihr Urheberrecht pochen, sondern 

es beunruhigt auch Besitzer älterer, schöner Immobilien. Sie möchten eventuell 

umbauen, aufstocken, die Fassaden dämmen, Solarmodule aufs Dach montieren, werden 

aber vom ehemaligen Planer gestoppt, der auf sein Urheberrecht pocht und die 

„Verunstaltung“ seines Werks verhindern will.  

 

Hausbesitzer sollten keine Angst vor dem Urheberrecht haben. Um ein solches Recht 

durchzusetzen, müssen die Planer die Einzigartigkeit ihres Werks belegen können. Das ist 

aber bei den meisten Bauten nicht möglich. Sie sind zeitgemäß gestaltet, sie mögen auch 

schön sein, funktional und gut durchdacht und haben vielleicht sogar einmal eine der 

inzwischen gar nicht mehr so seltenen, regionalen Auszeichnungen bekommen, solange 

sie nicht einzigartig sind, genießen sie keinen Schutz. Urheberrechte des Architekten 

werden durch das Urheberrechtsgesetz (UrhG) geregelt.  

 

§ 1 UrhG lautet:  

 

"Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst  

genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes."  

 



Welche Werke geschützt sind, regelt § 2 UrhG:  

 

"(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und 

Kunst gehören insbesondere:  

1.   Sprachwerke,wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;  

2.   Werke der Musik;  

3.   pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;  

4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der 

Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher 

Werke;  

5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie 

Lichtbildwerke geschaffen werden;  

6.  Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke 

geschaffen werden;  

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 

Darstellungen.  

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige 

Schöpfungen."  

 

Nach Ziffer 4 dieser Bestimmung - Werke der Baukunst - sind im Allgemeinen die Werke 

von Architektinnen und Architekten geschützt. Erforderlich ist, dass diese Werke eine 

persönliche geistige Schöpfung darstellen. Ob eine persönliche geistige schöpferische 

Leistung vorliegt, kann nicht allgemein, sondern nur individuell beantwortet werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss das Bauwerk „aus der Masse des 

alltäglichen Bauschaffens herausragen“. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung 

besonderer gestalterischer Elemente geschehen, die dem Bauwerk oder den Planungen 

ein schöpferisches Gepräge geben, wie eine vom Üblichen abweichende Außenflächen- 

und Fassadengestaltung (BGH GRUR 1973, 663, 664 – Wahlamt), die Art der 

Aufgliederung mehrerer Baukörper (BGHZ 24, 55, 67 f – Ledigenheim) oder die Art der 

Gestaltung eines Innenraums (BGH GRUR 1982, 107 f - Kirchen-Innenraumgestaltung). 

Daraus folgt, dass Planungslösungen, die üblich und gängig sind, keine persönlichen 

geistigen Schöpfungsleistungen darstellen und dementsprechend auch nicht 

urheberrechtsschutzfähig sind. 
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